
   
 

Merkblatt zum Datenschutz nach der EU-Datenschutzgrundverordnung  

Mit dem Antrag auf Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe erheben wir perso-
nenbezogene Daten, die Sie betreffen. Daher möchten wir Sie über einige Punkte informie-
ren.  
Die Daten werden durch das Landratsamt Esslingen – Amt für besondere Hilfen -  erhoben;  

Anschrift: Pulverwiesen 11, 73728 Esslingen am Neckar 
Telefon: 0711 3902-0;             E-Mail: LRA@LRA-ES.de 

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes unter denselben Kontakt-
daten oder per E-Mail an datenschutz@lra-es.de 

Ihre personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke erhoben und verarbeitet:  

1. Entscheidung über den Antrag auf Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe, 
ggfs. Bewilligung von Leistungen 

2. Gegebenenfalls Geltendmachung vorrangiger Ansprüche 

Die Datenerhebung erfolgt auf der Grundlage von § 60 ff SGB I sowie § 67a und § 67b 
SGB X (Sozialgesetzbuch I. Buch bzw. X. Buch).  

Ihre personenbezogenen Daten werden im Leistungsfalle 6 Jahre über die Hilfegewährung 
hinaus gespeichert. 

Ihnen stehen folgende Rechte zu:  

- Auskunftsrecht über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 
(Artikel 15 DS-GVO). 

- Recht auf Datenberichtigung, sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein soll-
ten (Artikel 16 DS-GVO). 

- Recht auf Löschung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraus-
setzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. Das Recht zur Löschung personenbezoge-
ner Daten besteht ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Aus-
nahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an 
die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-
GVO. 

- Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig ver-
arbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Ih-
ren Rechtsansprüchen benötigt werden oder bei einem Widerspruch noch nicht fest-
steht, ob die Interessen des Landratsamtes gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-GVO). 
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.  

- Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbei-
tung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das Ihre Interessen überwiegt, 
und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten un-
rechtmäßig ist, können Sie sich mit einer Beschwerde an den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden: Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, Post-
fach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel.: 0711/615541-0, Fax: 0711/ 615541-15, E-Mail: post-
stelle@lfdi.bwl.de. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie sind 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hat zur 
Folge, dass Ihnen die beantragte Leistung versagt werden müsste (§§ 60/66 SGB I). 
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